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1.1  

Im Rahmen der ganzheitlichen Erziehung muss sich die Schule mit den Gefahren der Suchtabhängigkeit 
durch Drogen und Rauschmittel auseinander setzen, denn die auf dem Drogenmarkt durch Angebot und 
Nachfrage weltweit eingetretene Entwicklung ist besorgniserregend.

Das Angebot an „illegalen Drogen“, vor allem Cannabis, Heroin, Cocain, und – damit einhergehend – die 
Zahl der Abhängigen waren noch nie so groß wie heute. Die Zunahme der Drogendelikte und das Ansteigen 
der Zahl der Drogentoten in den letzten Jahren belegen in bedrückender Weise diese Entwicklung.

Unübersehbar sind auch die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Schäden durch 
den anhaltenden Konsum und die Abhängigkeit von Alkohol und Nikotin oder durch den Missbrauch von 
Medikamenten.

 

1.2  

Der oft noch wenig selbstsichere Umgang mit persönlichen Belastungen und die Entwicklung von 
Suchthaltungen können bei einem Teil der jungen Menschen in enger Beziehung stehen. Daraus ergibt sich 
die Forderung nach einem Erziehungskonzept, das einem späteren Weg in die Sucht als scheinbar 
einzigem Ausweg aus Stress, ungünstigen familiären oder beruflichen Konstellationen und anderen 
Zwängen, nicht zuletzt aber auch aus einer vermeintlich unausfüllbaren Langeweile vorbeugt.

Kinder und Jugendliche müssen für ein eigenverantwortliches, sinnerfülltes Leben frühzeitig lernen, die 
persönlichen und sozialen Anforderungen des Alltags zu bewältigen und sich nicht in Realitätsflucht treiben 
zu lassen. Sie müssen zur Bereitschaft erzogen werden, sich persönlichen, vor allem familiären, 
schulischen oder beruflichen Problemsituationen zu stellen und ausweichendes Verhalten zu vermeiden. Es 
ist daher unerlässlich, dass die Schule ihre Möglichkeiten psychosozialer Erziehung voll ausschöpft. Schon 
im Kindergarten können die Kinder z.B. durch Rollenspiele üben, mit den Aufgaben, den kleinen und großen 
Problemen und Konflikten ihres Alltags sachgerecht umzugehen.

 

1.3  

Ziel der Erziehung muss es auch sein, bei den Kindern und Jugendlichen Freude am Leben und ein 
positives Selbstwertgefühl aufzubauen, sie von Anfang an zur Selbstkontrolle zu erziehen, ihnen die 
Fähigkeit zur Kommunikation zu vermitteln, in ihnen die Bereitschaft zu wecken, mit Widerständen fertig zu 
werden, Enttäuschung realitätsbewusst zu verarbeiten, Fähigkeit zum Verzicht sowie Hilfsbereitschaft 
einzuüben und Streitfragen kompromissbereit zu lösen.

 

 


